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ANLAGE   3  
HGÜ-Erdkabeltrassenkorridore gemäß Vorschlägen aus Thüringen 
Straßenplanungen des Bundes – Ausbau, Radwege, Kompensationsmaßnahmen 
Überschneidungen 

 

 
Korridor 1000 
L 131 Radwegeplanung Elsdorf – Abbendorf von Abs. 85 Stat. 0350 bis Abs. 85 Stat. 4130 
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Korridor 1000 
BAB 1 östlich von Elsdorf, Lageplan der Landespflegerischen Maßnahmen zum 6-streifigen 

Ausbau der A 1 

Im geplanten Kreuzungsbereich mit und parallel zur Trasse der A 1 (ca. km 62.000 bis 66.000) 
wird die Autobahn zu beiden Seiten mit ca. 10 m breiten Gehölzstreifen eingegrünt. Diese Ein-
grünung wird von der Thüringen-Variante im Schnittpunkt mit der A 1 überdeckt und ginge auf-
grund des freizuhaltenden Schutzstreifens unter/über der Leitung voraussichtlich verloren. Da 
es sich hierbei um eine Kompensationsmaßnahme (A 11 – straßenbegleitende Gehölzpflan-
zung aus einheimischen, standortgerechten Gehölzen) für den 6-streifigen Ausbau der A 1, 4. 
Planfeststellungsabschnitt, handelt, ist im Rahmen des weiteren Genehmigungsverfahrens für 
die Südlink-Leitung diese Maßnahmenfläche zu berücksichtigen. Sollte dies nicht möglich sein, 
ist ein entsprechender Ausgleich sicherzustellen.  
 
Des Weiteren befinden sich in Fahrtrichtung Hamburg (südlich der A 1) mehrere Regenrückhal-
tebecken, die ebenfalls eine landschaftsgerechte Eingrünung aufweisen. Sowohl die Funktions-
fähigkeit der Entwässerungsanlagen als auch die Eingrünung selbst dürfen durch die geplante 
Leitung nicht beeinträchtigt werden.  
 
Östlich an das Regenrückhaltebecken bei km 64,100, Fahrtrichtung Hamburg, schließt zudem 

eine weitere Kompensationsmaßnahme mit Wallhecke und Gehölzanpflanzungen an, die bei 

der weiteren Planung zu berücksichtigen ist. 
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Korridor 1001 
BAB 27 bei Langwedel, Übersichtskarte  
Rückbau T+R Goldbach und AS Langwedel als Kompensationsflächen  
bei km 39,0 und km 40,1 

 
Im Zuge des Ausbaus der A 27 wurden für die Erweiterung der T+R-Anlage Goldbach (vormals 

T+R-Anlage Langwedel) und für den Neubau der AS Langwedel u. a. die Parkplätze an der A 

27, bei km 39,0 (Fahrtrichtung Bremen) und km 40,1 (Fahrtrichtung Hannover) zurückgebaut. 

Der Rückbau stellt eine Kompensationsmaßnahme für die genannten Baumaßnahmen dar, de-

mensprechend sollen die zurückgebauten Parkplätze bei dem geplanten Leitungsbau berück-

sichtigt werden. 
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Korridor 1001 
L 158 östlich von Langwedel, Bahnübergang Langwedel-Förth 
Kompensationsflächen 
 
Für die Aufhebung des Bahnüberganges Langwedel-Förth im Zuge der L 158 wurden kleinere 
Ersatzanpflanzungen durchgeführt und eine Kompensationsfläche angelegt, die ebenfalls bei 
den weiteren Planungen zu berücksichtigen ist. 
 
 

 
Korridor 1047 
B 214, westlich von Nienburg a.d. Weser 
Ausbau 2+1 zwischen Borstel und der B6, Überschneidung im Bereich des Ausbauendes  
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Allgemein gilt bei Kompensationsmaßnahmen: 
Die vorstehend beschriebenen Maßnahmen dienen der Kompensation von Eingriffen in den Na-
turhaushalt und das Landschaftsbild und sind seitens der niedersächsischen Straßenbauverwal-
tung (SBV) dauerhaft zu unterhalten.  
Durch die Art der Kompensationsmaßnahmen (Anpflanzungen im weitesten Sinne) ist davon 
auszugehen, dass es beim Bau oder bei der späteren Unterhaltung z.B. durch die freizuhalten-
den Sicherheitsbereiche zu Interessenskonflikten mit den Leitungsbetreibern kommen kann. Es 
wird empfohlen, bei der weiteren Planung der HGÜ-Leitung zu prüfen, inwieweit Maßnahmen-
flächen der SBV ausgespart werden können. Ist dies nicht möglich, ist seitens des Vorhabenträ-
gers ein adäquater Ersatz für diese Kompensationsmaßnahmen in die Planungen einzustellen – 
mit der Zielvorgabe einer für die SBV-Maßnahmen nach wie vor ausgeglichenen Kompensati-
onsbilanz. 
 
 
Allgemein gilt bei Trassenabschnitten der SBV in Niedersachsen: 
Auf die in den geplanten Kreuzungsbereichen mit den Autobahnen, Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen vorhandenen Gehölzbestände wird hingewiesen, ihre Inanspruchnahme ist im 
Rahmen der Planaufstellung für die HGÜ-Kabel möglichst zu minimieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


